
Maßnahmenkatalog bei Verstößen gegen die Schulregeln und die Schulordnung 

Nachfolgend aufgeführte Maßnahmen sollten in der Regel zeitnah durchgeführt werden. 
Individuelle Regelungen sollten nach Überprüfung der entsprechenden SituaƟon nicht ausgeschlossen sein. 

Wer eine Maßnahme ausspricht, ist verantwortlich für die konsequente Durchsetzung. 
 

Fehlverhalten des/der SchülerIn UnmiƩelbare Maßnahmen Weiterführende Maßnahmen 
1. Zuspätkommen Beim ersten Mal: 

- Ermahnung und Belehrung durch die 
FachkraŌ 

Beim wiederholten Vorkommen: 
- Verpasste Minuten in UnƟs eintragen 

durch die FachlehrkraŌ 

 
 
 
Zu hohe Fehlzeiten: 

- Gespräch mit den Eltern 
(Klassenleitung/Stufenleitung) 

2. Störungen des Unterrichts 
 

- respektloses Verhalten 
- Unterrichtsstörungen (quatschen, 

andere ablenken, essen und trinken…) 

Beim ersten Mal: 
- SituaƟonsanalyse und unmiƩelbare 

Klärung des Vorfalls durch die 
FachlehrkraŌ 

Beim wiederholten Vorkommen: 
- In Klasse 5  Eintrag in das 

HausaufgabenheŌ durch die FachlehrkraŌ 
- InformaƟon über MS Teams an die 

Klassenleitung/Stufenleitung durch die 
FachlehrkraŌ 

Hohes AuŅommen von Unterrichtsstörungen: 
1. Gespräch mit den Eltern 

(Klassenleitung/Stufenleitung) 
2. evtl. Verfassen einer schriŌlichen 

Missbilligung  
3. Einbezug der KoordinatorInnen 
4. Einbezug der Schulleitung  

3. Arbeitsverweigerung 
 

- Arbeitsverweigerung im Unterricht 
- Vergessene Hausaufgabe/Materialen 

Beim ersten und zweiten Mal:  
- Nacharbeiten als Hausaufgabe evtl. mit 

InformaƟon an die Eltern durch die 
FachlehrkraŌ 
 

Beim driƩen Mal:  
- InformaƟon an die Eltern 
- In Klasse 5  Eintrag in das 

HausaufgabenheŌ durch die FachlehrkraŌ 
Ab Klasse 6 über FormblaƩ durch die 
FachlehrkraŌ 

Hohes AuŅommen von Arbeitsverweigerung: 
1. Gespräch mit den Eltern 

(Klassenleitung/Stufenleitung) 
2. evtl. Verfassen einer schriŌlichen 

Missbilligung  
3. Einbezug der KoordinatorInnen 
4. Einbezug der Schulleitung  



- InformaƟon über MS Teams an die 
Klassenleitung/Stufenleitung durch die 
FachlehrkraŌ 

4. Verschmutzung in Klassen- und 
Kursräumen (Müll und Mülltrennung, 
Verschmutzungen) durch Nicht-
Erledigung der Klassendienste 

- Verschmutzung beseiƟgen durch SuS der 
jeweiligen Klasse / des Kurses zum Ende 
der Woche (Klassenleitung/Kursleitung) 

- Bei wiederholtem Vorkommen: 
Eintragen ins digitale Klassenbuch; 
ggf. Zusatzaufgaben im selben 
Aufgabenbereich 
(Klassenleitung/Kursleitung) 

Zusatzaufgaben im Bereich der Schule im 
selben/ähnlichen Aufgabenbereich durch den 
Hausmeister 

5. Sachbeschädigung am Schulgebäude 
und der Schuleinrichtung 

- Ersatz besorgen bzw. reparieren 
-  Info an die Eltern 
- bei mutwilliger Beschädigung: 
- zusätzlich Rückmeldung an 

KoordinatorInnen/ggf. Schulleitung 

- schriŌlicher Verweis seitens der Schulleitung 
- Vermerk in die Schülerakte 
- Ggf. Meldung bei der Polizei durch die 

Schulleitung 

6. Entwendung von Eigentum - Rückgabe an Besitzer 
-  Info an die Eltern 
- Je nach Schwere: Rückmeldung an 

KoordinatorInnen/ggf. Schulleitung 

- Ggf. Meldung bei der Polizei durch Eltern 
oder Schulleitung 

- schriŌliche Verweis seitens Schulleitung 
- Vermerk in der Schülerakte 

7. Fehlverhalten in der Pause/auf dem 
Schulhof 

- UnmiƩelbare Klärung des Sachverhalts 
sowie Androhung einer Konsequenz 
(Ballverbot, Verbringen der Pause in der 
Nähe der Aufsicht, ...) durch die Aufsicht 
führende LehrkraŌ 

- Im Wiederholungsfall bzw. bei 
schwerwiegenderen Verstößen Meldung 
an die Klassenleitung/Stufenleitung 

- Bei mehrfachem Auflaufen von Meldungen 
bei der Klassenleitung/Stufenleitung: 
Rückmeldung an KoordinatorInnen/ggf. 
Schulleitung 

- schriŌlicher Verweis seitens der Schulleitung 
- Vermerk in der Schülerakte 

8. Unerlaubtes Verlassen des Schulgeländes - Meldung an Klassenleitung/Stufenleitung 
und KoordinatorInnen 

-  Info an die Eltern 

- Bei zweitem Vorfall: 
- schriŌlicher Verweis seitens der Schulleitung 
- Vermerk in der Schülerakte 
- Ggf. Ordnungsmaßnahmen gem. §53 (3) 

SchG 
9. Formen von körperlicher und seelischer 

Gewalt (Tätlichkeiten und Mobbing) 
- UnmiƩelbare Klärung des Sachverhalts 

sowie Androhung einer erzieherischen 
Bei schwerwiegenden Verstößen (dazu gehört 
grundsätzlich Mobbing): 



Maßnahme (Entschuldigung, 
Reflexionstext, …) durch die anwesende 
LehrkraŌ und Meldung an die 
Klassenleitung/Stufenleitung 

- InformaƟon der Eltern durch die 
Schulleitung 

- Ggf. Ordnungsmaßnahmen gem. §53 (3) 
SchG 

Parallel: 
- VermiƩlung inner- und außerschulischer 

Hilfskonzepte 
10. Unerlaubte Handynutzung Beim ersten und zweiten Mal: 

- Abgabe des Handys bei der FachlehrkraŌ 
und Herausgabe um 13:20 Uhr am 
Lehrerzimmer 
 

Beim driƩen Mal: 
Abholung durch die Eltern bei der 
Schulleitung 

Bei schwerwiegenden Verstößen (z.B. unerlaubte 
Foto- und Filmaufnahmen im Schulgebäude und 
auf dem Schulgelände): 

- InformaƟon der Eltern durch die 
Schulleitung 

- Ggf. Ordnungsmaßnahmen gem. §53 (3) 
SchG 

11. Rauchen auf dem Schulgelände - Abnehmen der ZigareƩen 
- Ermahnung und Belehrung durch die 

Schulleitung 
- MiƩeilung an die Eltern und Klassenleitung 

 

- Bei Wiederholung zusätzlich Einladung der 
Eltern durch die Schulleitung 

- Ggf. Ordnungsmaßnahmen gem. §53 (3) 
SchG 

12. Alkohol- und Drogenkonsum - Abnehmen der RauschmiƩel 
- MiƩeilung an die Schulleitung 
- MiƩeilung an die Eltern durch die 

Schulleitung 
 

- Ggf. Einschalten der Polizei durch die 
Schulleitung 

- Ggf. Ordnungsmaßnahmen gem. §53 (3) 
SchG 

13. Besitz von Waffen und gefährlichen 
Gegenständen 

- Abnehmen der Gegenstände 
- MiƩeilung an die Schulleitung 
- MiƩeilung an die Eltern durch die 

Schulleitung 

- Ggf. Einschalten der Polizei durch die 
Schulleitung 

- Ordnungsmaßnahmen gem. §53 (3) SchG 

 


